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Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 25.01.2012 und 22.02.2012 

sowie des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 14.03.2012 hat der Stiftungsaus-

schuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Sat-

zung zur Flexibilisierung und Modernisierung von Regelungen betreffend den Zugang und die Zu-

lassung für Master-Studiengänge der Philosophischen Fakultät am 12.04.2012 genehmigt (§ 44 

Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zu-

letzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 17.11.2011 (Nds. GVBl. S. 422); § 41 Abs. 1 

Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 des 

Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit  

§ 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8, Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Satzung zur Flexibilisierung und Modernisierung von Regelungen betreffend den Zugang 

und die Zulassung für Master-Studiengänge der Philosophischen Fakultät 

 

 

Artikel 1 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Ägyptologie und Koptologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2009 

(Amtliche Mitteilungen 6/2009 S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Satzung vom 

13.12.2010 (Amtliche Mitteilungen 56/2010 S. 6190), wird wie folgt neu gefasst. 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Ägyptologie und Koptologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Ägyptologie und Koptologie“.  
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(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Ägyptolo-

gie und Koptologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur 

Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang 

Ägyptologie und Koptologie oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 

abgeschlossen hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 

2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden wor-

den sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter 

Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der 

URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 
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oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in Ägyptologie, Koptologie, Klassischer Philologie, Papyrologie, Klassischer Archäo-

logie, Christlicher Archäologie, Ur- und Frühgeschichte, Altorientalistik, Keilschriftkunde, Vor-

derasiatischer Archäologie, Alte Geschichte, Mittlerer und Neuer Geschichte, Byzantinistik, 

Evangelischer Theologie, Katholischer Theologie, Judaistik/Jewish Studies, Afrikanistik, Arabis-

tik, Ancient Near Eastern Studies, Classical Studies, Gender Studies, Kunstgeschichte, Kompa-

ratistik/Vergleichender Literaturwissenschaft, Linguistik, Altertumswissenschaft, Anthropologie, 

Ethnologie, Europäischer Ethnologie/Volkskunde oder Religionswissenschaft im Umfang von 

wenigstens 50 Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 21 

Punkte erreicht: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnach-

weises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 
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größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs för-

derlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie folgt gutge-

schrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen fachbezogenen Leistungen, 

wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können:  

- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  

- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im Umfang 

von insgesamt mindestens 4 Wochen, 

- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 

c)  Aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, werden der Bewerberin oder dem Bewerber bis zu 15 Punkte gutge-

schrieben. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 
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(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

„Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4  

(TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nach-

gewiesen haben. 3Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der 

Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester 

bis zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatriku-

lationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 15.11., bei 

Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Ägyptologie und Koptologie“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eig-

nungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich Ägyptologie oder Koptologie 

oder Altertumswissenschaften, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 
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einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt und aufgrund der 

Kriterien nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) nicht bereits wenigstens 21 Punkte erreicht haben. 

 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten durch. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 
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sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-
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lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

 

III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und 

bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein; 

wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden 

auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung 

nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spä-

testens bis zum 15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 24.04.2012/Nr. 14 Teil 1 Seite 511 

 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

e)  gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 

f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber.  
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(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund des Ergebnisses der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 

Buchstaben a) und b), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien. 

 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 

Abs. 4 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerbe-

rinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) 

erreicht hat. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 
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gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b), 

sodann nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung im Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen.  
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§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem angemessenen Zeitraum 

vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberin-

nen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingela-

den. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten 

Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch 

zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt 

werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommis-

sion fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich Ägyptologie oder Koptologie 

oder Altertumswissenschaften, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 
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sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 
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aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 Abs. 4 und 5 gebildeten Ranglisten durch-

geführt. 2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Ba-

chelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester beziehungs-

weise am 15.05. für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze 

werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und 

endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen 

der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Wintersemester spätestens am 30.11., im Sommersemes-

ter spätestens am 31.05. abgeschlossen. 

 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los.  
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IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 

 

 

Artikel 2 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Altorientalistik“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2009 (Amtliche Mit-

teilungen 6/2009 S. 317), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Satzung vom 13.12.2010 (Amtliche 

Mitteilungen 56/2010 S. 6190), wird wie folgt neu gefasst. 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 

für den konsekutiven Master-Studiengang „Altorientalistik“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Altorientalistik“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Altorienta-

listik“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der 

Zugangsvoraussetzungen durch. 

 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 24.04.2012/Nr. 14 Teil 1 Seite 518 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Alt-

orientalistik oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen 

hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in 

einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Fest-

stellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vor-

schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Aner-

kennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de 

niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
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(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in der Altorientalistik, Assyriologie, Altorientalischer Philologie, Altorientalischer Ar-

chäologie oder Vorderasiatischer Archäologie im Umfang von wenigstens 45 Anrechnungs-

punkten, darunter Leistungen auf dem Gebiet des Akkadischen und der Keilschrift im Umfang 

von wenigstens 18 Anrechnungspunkten mit dem Nachweis gefestigter Kenntnisse in akkadi-

scher Grammatik und Lexik sowie gefestigter Kenntnisse der Keilschrift. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 21 

Punkte erreicht: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnach-

weises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 
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größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs för-

derlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie folgt gutge-

schrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen fachbezogenen Leistungen, 

wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können:  

- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  

- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im Umfang 

von insgesamt mindestens 4 Wochen, 

- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 

c)  Aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, werden der Bewerberin oder dem Bewerber bis zu 15 Punkte gutge-

schrieben. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

„Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4  
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(TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nach-

gewiesen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der 

Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester 

bis zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatriku-

lationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 15.11., bei 

Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Altorientalistik“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungsparame-

ter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der Kenntnisse des Akkadi-

schen und der Keilschrift, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 

einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt und aufgrund der 

Kriterien nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) nicht bereits wenigstens 21 Punkte erreicht haben. 

 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 
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(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten durch. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 
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sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 
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III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und 

bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein; 

wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden 

auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung 

nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spä-

testens bis zum 15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

e)  gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 
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f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 
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(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund des Ergebnisses der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 

Buchstaben a) und b), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien. 

 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 

Abs. 4 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerbe-

rinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) 

erreicht hat. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 
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gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b), 

sodann nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung im Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 
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§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem angemessenen Zeitraum 

vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberin-

nen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingela-

den. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten 

Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch 

zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt 

werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommis-

sion fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der Kenntnisse des Akkadi-

schen und der Keilschrift, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 
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sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 
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aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 Abs. 4 und 5 gebildeten Ranglisten durch-

geführt. 2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Ba-

chelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester beziehungs-

weise am 15.05. für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze 

werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und 

endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen 

der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Wintersemester spätestens am 30.11., im Sommersemes-

ter spätestens am 31.05. abgeschlossen. 

 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los.  
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IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 

 

 

Artikel 3 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven 

Master-Studiengang „American Studies“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.12.2011 

(Amtliche Mitteilungen I 19/2011 S. 1114) wird wie folgt neu gefasst. 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „American Studies“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„American Studies“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „American 

Studies“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-
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schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Ame-

rican Studies oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen 

hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in 

einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Fest-

stellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vor-

schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Aner-

kennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de 

niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
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(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

a) Leistungen im Fach Amerikanistik (American Studies) im Umfang von insgesamt wenigs-

tens 50 Anrechnungspunkten, 

b) Leistungen in der Englischen Philologie im Umfang von insgesamt wenigstens 50 Anrech-

nungspunkten, darunter Leistungen im Bereich der amerikanischen Literatur- und Kulturge-

schichte oder der Theorie der amerikanischen Literatur und Kultur im Umfang von insge-

samt wenigstens 14 Anrechnungspunkten, oder 

c) Leistungen in der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft/Komparatistik, in 

den Sozialwissenschaften oder in den Geschichtswissenschaften im Umfang von insge-

samt wenigstens 50 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen im Bereich der Amerikafor-

schung im Umfang von insgesamt wenigstens 14 Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 21 

Punkte erreicht: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnach-

weises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 
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größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs för-

derlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie folgt gutge-

schrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen fachbezogenen Leistungen, 

wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können:  

- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  

- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im Umfang 

von insgesamt mindestens 4 Wochen, 

- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 

c)  Aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, werden der Bewerberin oder dem Bewerber bis zu 15 Punkte gutge-

schrieben. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-1. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-
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nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

„Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 

3) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewie-

sen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der Ein-

schreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis 

zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatrikulati-

onsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über ausrei-

chende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende Englischkenntnisse sind 

durch Mindestleistungen in einem international anerkennten Test nachzuweisen: 

a) Cambridge Certificate of Proficiency in English mindestens mit der Note „C“, 

b) IELTS Academic („International English Language Testing System"): mindestens Band 7; 

c) mindestens 587 Punkte im handschriftlichen Test des "Test of English as a Foreign Lan-

guage" (paper based TOEFL) 

d) mindestens 94 Punkte im TOEFL iBT - Test of English as a Foreign Language, 

e) UNIcert der Stufe “III“, 

f) C1-Nachweis nach CEF (Common European Framework). 

3Das erfolgreiche Absolvieren des Tests darf in der Regel nicht länger als zwei Jahre vor dem Ein-

gang des Antrags auf Zulassung zum Master-Studiengang zurückliegen. 4Ausgenommen von der 

Verpflichtung zum Nachweis eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber mit einem mindestens 

zweijährigen Studien- oder Berufsaufenthalt in einem englischsprachigen Land innerhalb der letz-

ten drei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung. 5Ausgenommen ist ferner, wer einen eng-

lischsprachigen Studiengang oder Teilstudiengang erfolgreich abgeschlossen hat. 6Der Nachweis 

über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache ist bei der Einschreibung für ein Winterse-

mester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der 

Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine be-

dingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 
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über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 15.11., bei 

Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„American Studies“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungspa-

rameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der amerikanischen Literatur- 

und Kulturgeschichte bzw. der Theorie der amerikanischen Literatur und Kultur, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 

einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt und aufgrund der 

Kriterien nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) nicht bereits wenigstens 21 Punkte erreicht haben. 

 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten durch. 
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d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 
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kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

 

III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und 

bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein; 

wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden 

auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung 

nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spä-

testens bis zum 15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 24.04.2012/Nr. 14 Teil 1 Seite 539 

 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache, falls die Muttersprache 

der Bewerberin oder des Bewerbers nicht Englisch ist; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

f)  gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 

g) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 
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§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund des Ergebnisses der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 

Buchstaben a) und b), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien.  
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(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 

Abs. 4 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerbe-

rinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) 

erreicht hat. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 
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kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b), 

sodann nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung im Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem angemessenen Zeitraum 

vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberin-

nen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingela-

den. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten 

Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch 

zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt 

werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommis-

sion fest. 
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b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der amerikanischen Literatur- 

und Kulturgeschichte bzw. der Theorie der amerikanischen Literatur und Kultur, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-
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gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 Abs. 4 und 5 gebildeten Ranglisten durch-

geführt. 2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Ba-

chelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester beziehungs-

weise am 15.05. für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze 

werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und 

endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen 
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der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Wintersemester spätestens am 30.11., im Sommersemes-

ter spätestens am 31.05. abgeschlossen. 

 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

 

IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 
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Artikel 4 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Antike Kulturen - Geschichte des Altertums“ in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25.03.2009 (Amtliche Mitteilungen 6/2009 S. 342), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Sat-

zung vom 13.12.2010 (Amtliche Mitteilungen 56/2010 S. 6190), wird wie folgt neu gefasst. 

 
Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Antike Kulturen – Geschichte des Altertums“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Antike Kulturen – Geschichte des Altertums“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Antike Kul-

turen – Geschichte des Altertums“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes 

Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-
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nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang „An-

tike Kulturen – Geschichte des Altertums“ oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung ge-

mäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 

ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden 

worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter 

Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der 

URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

a) Leistungen in der Geschichte im Umfang von wenigstens 60 Anrechnungspunkten, darun-

ter Leistungen in Alte Geschichte im Umfang von wenigstens 20 Anrechnungspunkten, 

oder 

b) Leistungen in der Altertumswissenschaft/Antike Kulturen im Umfang von wenigstens 75 An-

rechnungspunkten, darunter Leistungen im Bereich der griechischen Geschichte sowie der 

römischen Geschichte im Umfang von jeweils wenigstens 6 Anrechnungspunkten, insge-

samt aber von wenigstens 20 Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 
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seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 21 

Punkte erreicht: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnach-

weises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs för-

derlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie folgt gutge-
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schrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen fachbezogenen Leistungen, 

wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können:  

- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  

- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im Umfang 

von insgesamt mindestens 4 Wochen, 

- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 

c)  Aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, werden der Bewerberin oder dem Bewerber bis zu 15 Punkte gutge-

schrieben. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

„Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 

4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewie-

sen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der Ein-

schreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis 

zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatrikulati-

onsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-
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lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 15.11., bei 

Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang „An-

tike Kulturen – Geschichte des Altertums“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf 

folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der Geschichte und Kultur der 

Antiken Welt, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 

einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt und aufgrund der 

Kriterien nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) nicht bereits wenigstens 21 Punkte erreicht haben. 

 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten durch. 
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d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 
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kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

 

III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und 

bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein; 

wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden 

auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung 

nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spä-

testens bis zum 15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die 
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Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

e)  gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 

f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 
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§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund des Ergebnisses der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 

Buchstaben a) und b), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien.  
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(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 

Abs. 4 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerbe-

rinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) 

erreicht hat. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 
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kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b), 

sodann nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung im Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem angemessenen Zeitraum 

vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberin-

nen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingela-

den. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten 

Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch 

zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt 

werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommis-

sion fest. 
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b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten.  

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der Geschichte und Kultur der 

Antiken Welt, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-
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gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 Abs. 4 und 5 gebildeten Ranglisten durch-

geführt. 2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Ba-

chelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester beziehungs-

weise am 15.05. für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze 

werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und 

endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen 
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der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Wintersemester spätestens am 30.11., im Sommersemes-

ter spätestens am 31.05. abgeschlossen. 

 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

 

IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 
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Artikel 5 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Arabistik/Islamwissenschaft“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2009 

(Amtliche Mitteilungen 6/2009 S. 354), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Satzung vom 

02.07.2010 (Amtliche Mitteilungen 14/2010 S. 1091), wird wie folgt neu gefasst. 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Arabistik/Islamwissenschaft“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Arabistik/Islamwissenschaft“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Arabis-

tik/Islamwissenschaft“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur 

Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Ara-

bistik/Islamwissenschaft oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 ab-

geschlossen hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 

2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden wor-

den sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter 

Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der 

URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in der Arabistik, Islamwissenschaft, Iranistik, Turkologie und Zentralasienkunde so-

wie der Geschichte, Kultur und Politik des Nahen Ostens im Umfang von insgesamt wenigstens 

50 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen im Bereich der arabischen Sprache im Umfang 

von wenigstens 30 sowie im Bereich der islamischen Geschichte, der Kultur, der Religion und 

des Rechts im Umfang von wenigstens 15 Anrechnungspunkten.  
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3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 21 

Punkte erreicht: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnach-

weises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 
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größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs för-

derlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie folgt gutge-

schrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen fachbezogenen Leistungen, 

wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können:  

- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  

- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im Umfang 

von insgesamt mindestens 4 Wochen, 

- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 

c)  Aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, werden der Bewerberin oder dem Bewerber bis zu 15 Punkte gutge-

schrieben. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

„Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 

4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewie-

sen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der Ein-

schreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu er-

bringen; der Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht 

statt. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 
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Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 15.11. zu 

erbringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Arabistik/Islamwissenschaft“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eig-

nungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich des Verstehens einfacher bis 

mittelschwerer klassischer und moderner arabischer Texte sowie der Grundbegriffe islami-

scher Geschichte, der Kultur, der Religion und des Rechts, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 

einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt und aufgrund der 

Kriterien nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) nicht bereits wenigstens 21 Punkte erreicht haben. 

 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 
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c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten durch. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 
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überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

 

III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der Zulassungsantrag ist über 

ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Be-

werbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein; wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 

Satz 1), werden auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zu-

gangsberechtigung nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Win-

tersemester nachgewiesen wird; die weiteren Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen 
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bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulas-

sungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber 

von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

e)  gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 

f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 
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§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund des Ergebnisses der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 

Buchstaben a) und b), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien.  
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(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 

Abs. 4 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerbe-

rinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) 

erreicht hat. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 
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kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b), 

sodann nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11. zu erbrin-

gen. 

 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem 

angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt 

gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum 

Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern 

sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefoni-

sches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewer-

bers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fäl-

len legt die Auswahlkommission fest. 
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b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich des Verstehens einfacher bis 

mittelschwerer klassischer und moderner arabischer Texte sowie der Grundbegriffe islami-

scher Geschichte, der Kultur, der Religion und des Rechts, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 
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oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 Abs. 4 und 5 gebildeten Ranglisten durch-

geführt. 2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Ba-

chelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester abgeschlos-

sen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangs-

berechtigte Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt 

zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-
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gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Winterse-

mester spätestens am 30.11. abgeschlossen. 

 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

 

IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 
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Artikel 6 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte“ in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 01.12.2011 (Amtliche Mitteilungen I 19/2011 S. 1127) wird wie folgt neu ge-

fasst. 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang  

„Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Christliche 

Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hoch-

schuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang 

Christliche Archäologie/Byzantinische Kunstgeschichte oder in einer fachlich eng verwandten 

Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den Studiengang besonders geeignet 

gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-

Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den 

Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländi-

sches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländi-

scher Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der 

ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen auf den Gebieten der Christlichen / Spätantiken / Byzantinischen Archäologie / 

Kunstgeschichte, Klassischen Archäologie, Ägyptologie und Koptologie, Antiken Kulturen, Ur- 

und Frühgeschichte, Geschichte, Griechischen Philologie / Griechisch, Byzantinistik, Lateini-

schen Philologie/Latein, Lateinischen Philologie des Mittelalters und der Neuzeit, Philosophie, 

Kunstgeschichte, Baugeschichte oder Religionswissenschaft im Umfang von insgesamt wenigs-
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tens 50 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen in Christlicher / Spätantiker / Byzantinischer 

Archäologie / Kunstgeschichte im Umfang von insgesamt wenigstens 25 Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die besondere Eignung 

auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte erreicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses werden 

Punkte wie folgt vergeben: 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 10 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  8 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  6 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  4 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  2 Punkte, 

größer 3,0     0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 3 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-
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rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-

Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Stu-

dienkollegs nachgewiesen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen 

Sprache ist bei der Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein 

Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der 

Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber müssen ausreichende Kenntnisse zumindest einer der folgen-

den Sprachen nachweisen: Latein oder Altgriechisch. 2Der Nachweis wird geführt für Latein durch 

die staatliche Prüfung Latinum und für Altgriechisch durch die staatliche Prüfung Graecum oder 

eine dieser entsprechende universitäre Prüfung. 3Der Nachweis nach Satz 2 ist bis zum Ende des 

zweiten Fachsemesters zu erbringen; die Einschreibung erfolgt bis zum Nachweis der Leistung 

auflösend bedingt. 

 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung 

erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich Denkmälerinventar,  

-topographie und -chronologie, 

b) studienrelevante Berufsausbildung, studienrelevante praktische Fertigkeiten oder studienre-

levante außerhochschulische Leistungen, 
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c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Stu-

dierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer Note von 

3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 
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a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der studienrelevanten Berufsausbildung, praktischen Fertigkeiten 

oder außerhochschulischen Leistungen werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte 

wie folgt gutgeschrieben: 

Art und Umfang der Fertigkeiten sind 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 
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Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

 

III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und 

bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein; 

wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden 

auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung 

nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spä-

testens bis zum 15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 24.04.2012/Nr. 14 Teil 1 Seite 581 

 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der lateinischen oder altgriechischen Sprache; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

f) gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 

g) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) 1Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit; 
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b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen; 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3; 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7; 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises, 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in  

Absatz 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder 

eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,2  38 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3 36 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4 34 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5 32 Punkte, 
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größer 1,5 bis einschließlich 1,6 30 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7 28 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8 26 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9 24 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0 22 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1 20 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2 18 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3 16 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4 14 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5 12 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 10 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  8 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  6 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  4 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  2 Punkte, 

größer 3,0     0 Punkte; 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der studienrelevanten Berufsausbildung, praktischen Fer-

tigkeiten oder außerhochschulischen Leistungen werden der Bewerberin oder dem 

Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Art und Umfang der Fertigkeiten sind 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  
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Die Begründung ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen ent-

scheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn 

der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder 

Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im 

Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen 

sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 24.04.2012/Nr. 14 Teil 1 Seite 585 

 

die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die 

Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich Denkmälerinventar,  

-topographie und -chronologie, 

b) studienrelevante Berufsausbildung, studienrelevante praktische Fertigkeiten oder studienre-

levante außerhochschulische Leistungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe. b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 24.04.2012/Nr. 14 Teil 1 Seite 586 

 

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Ranglisten nach § 6 Abs. 4. und 5. durchgeführt. 2Ist 

die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-

Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Auswahlverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Wintersemester 

beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach 

noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 
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Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen 

vor Beginn der Vorlesungszeit des Semesters, für das die Zulassung erfolgen soll, und endet mit 

dem Abschluss des Auswahlverfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der 

fortgeschrittenen Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Wintersemester spätestens am 30.11., bei 

Zulassung für ein Sommersemester am 31.05. abgeschlossen. 

 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

 

IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 24.04.2012/Nr. 14 Teil 1 Seite 588 

 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 

 

 
Artikel 7 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Deutsche Philologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2009 (Amtl i-

che Mitteilungen 6/2009 S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Satzung vom 13.12.2010 

(Amtliche Mitteilungen 56/2010 S. 6190), wird wie folgt neu gefasst. 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Deutsche Philologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Deutsche Philologie“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Deutsche 

Philologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststel-

lung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang 

Deutsche Philologie oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abge-

schlossen hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 

2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden wor-

den sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter 

Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der 

URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

auch im Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im 

Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hier-

von abweicht. 

 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: Leistun-

gen in der Deutschen Philologie im Umfang von insgesamt wenigstens 49 Anrechnungspunkten, 

darunter Leistungen der Basis-, Aufbau und Vertiefungsebene im Umfang von jeweils mindestens 

16 Anrechnungspunkten in mindestens zweien der drei germanistischen Teilfächer Neuere Deut-

sche Literatur, Germanistische Mediävistik und Germanistische Linguistik.  3Die Auswahlkommissi-

on kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach 
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Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in 

diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nach-

weis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei 

der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis 

der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die 

bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 21 

Punkte erreicht: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnach-

weises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 
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b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs för-

derlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie folgt gutge-

schrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen fachbezogenen Leistungen, 

wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können:  

- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  

- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im Umfang 

von insgesamt mindestens 4 Wochen, 

- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 

c)  Aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, werden der Bewerberin oder dem Bewerber bis zu 15 Punkte gutge-

schrieben. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-

Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Stu-

dienkollegs nachgewiesen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen 

Sprache ist bei der Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein 

Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der 

Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Imma-

trikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen 

und Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 
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über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11. zu er-

bringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Deutsche Philologie“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungs-

parameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere zu: 

●  Entwicklung, Formen und Funktionen der deutschsprachigen Literatur vom frühen Mittel-

alter bis zur Gegenwart. Für die Prüfung kann der Bereich der älteren Stufen (Kompetenz-

feld Germanistische Mediävistik) oder der neueren Stufen der deutschen Literatur (Kompe-

tenzfeld Neuere deutsche Literaturwissenschaft) gewählt werden, 

●  zu Erscheinungsformen, Systematik und Entwicklungen der deutschen Sprache (Kompe-

tenzfeld Germanistische Linguistik), 

●  zu historischen, sozialen, medialen und kulturellen Zusammenhängen als Existenz-, 

Produktions- und Rezeptionsbedingungen von Literatur und Sprache (teilfachübergreifende 

Kompetenz); 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen; 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 

einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt und aufgrund der 

Kriterien nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) nicht bereits wenigstens 21 Punkte erreicht haben. 

 

(3) Zur mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber eine maximal dreisei-

tige schriftliche Darstellung einreichen, in der sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre 

bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 
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a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflektion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflektion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 
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überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 8 Abs. 4 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 8 Abs. 4 hat. 
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III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Wintersemester und zum Sommersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und 

bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein; 

wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden 

auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung 

nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spä-

testens bis zum 15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer oder seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beabsichtigt; 

f) gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 
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g) eine maximal dreiseitige schriftliche Darstellung, in der die Bewerberin oder der Bewerber 

ihre oder seine Studienmotivation begründet sowie über ihre oder seine bisherigen fachli-

chen Erfahrungen reflektiert. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich zu gewähren. 

 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 9, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens.  
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§ 6 Ablauf des Auswahlverfahrens 

 

(1) Ein Auswahlverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulassungstermin bezogene Vergabe von 

Studienplätzen. 

 

(2) 
1Über die Zulassungsanträge wird in einem Hauptverfahren und, soweit erforderlich, in Nach-

rückverfahren entschieden. 2Im ersten Verfahrensschritt des Hauptverfahrens werden die Studien-

plätze zunächst an die Zuzulassenden mit einer hervorragenden Eignung (Bestenquote, § 7) und 

sodann an die nach Kombination mehrerer Kriterien Zuzulassenden (Kombinationsquote, § 8) ver-

geben. 

 

(3) 1Am Auswahlverfahren in der Bestenquote wird nicht beteiligt, wer keinen Bachelorabschluss 

oder gleichwertigen Abschluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist.  
2Am Auswahlverfahren in 

der Kombinationsquote wird nicht beteiligt, wer eine Zulassung in der Bestenquote erhalten hat. 

3An einem Nachrückverfahren wird nicht beteiligt, wer eine Zulassung in der Bestenquote oder in 

der Kombinationsquote erhalten hat. 

 

(4) Die Auswahlkommission kann durch eine Überbuchung berücksichtigen, dass Studienplätze 

voraussichtlich nicht angenommen werden. 

 

(5) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach der Bestenquote werden der Kombinationsquote hin-

zugerechnet.  

 

(6) 
1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der  

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum Nachweis über die er-

folgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auflösend be-

dingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Einschreibung 

im Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 7 Bestenquote 

 

(1) 
1Für die Auswahl im Rahmen der Bestenquote wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der 

Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) erstellt. 270 v. H. der 
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Studienplätze werden nach dieser Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 3Bei Ranggleichheit 

bestimmt sich die Rangfolge nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwer-

tigen Abschlusses; Im Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los.  

 

(2) 
1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(3) Die Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil.  

 

 

§ 8 Kombinationsquote 

 

(1) Für die Auswahl im Rahmen der Kombinationsquote wird eine Rangliste nach Maßgabe der 

nachfolgenden Bestimmungen erstellt. 30 v. H. der Studienplätze werden nach dieser Rangliste 

vergeben, beginnend mit Platz 1. 

 

(2) Die Auswahl wird aufgrund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt:  

a) auf Grund des Ergebnisses der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 

Buchstaben a) und b), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(3) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 4 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Auswahl aufgrund 

der in Absätzen 2 und 5 genannten Auswahlkriterien. 

 

(4) 
1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 9 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 
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Abs. 4 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerbe-

rinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(5) 
1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) 

erreicht hat. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba)  Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse  5 Punkte,  

gute Kenntnisse  3 Punkte,  

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte,  

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflektion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflektion ist 

sehr überzeugend  5 Punkte, 

überzeugend   3 Punkte, 

wenig überzeugend  1 Punkte, 

kaum überzeugend  0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Begründung ist 

sehr überzeugend  5 Punkte,  

überzeugend   3 Punkte,  

wenig überzeugend  1 Punkte,  

kaum überzeugend  0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 
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c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(6) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b), 

sodann nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(7) Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach § 10 zugelassen. 

 

 

§ 9 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für ein Wintersemester 

und bis zum 31.01. für ein Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn 

der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder 

Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im 

Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen 

sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern 

die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die 

Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. Das Auswahlgespräch kann mit bis zu vier Be-

werberinnen oder Bewerbern gleichzeitig durchgeführt werden. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) Besondere fachliche Kenntnisse,  

b) Reflexion über die bisherigen fachlichen Erfahrungen,  
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c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 8 Abs. 5 Buchstabe b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerbe-

rin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren 

erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 8 

Abs. 5 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor Ablauf der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 8 Abs. 4 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren in der Kombinationsquote dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen. 7Eine Mitteilung über das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur 

unter der Voraussetzung statt, dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 8 Abs. 4 für ein 

Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 10 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Kombinationsquote zugelassen werden 

können, erhalten von der Universität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine 
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Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder 

schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung 

oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid un-

wirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Kombinationsquote nicht zugelassen wer-

den können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rang-

platz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt 

sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält 

gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulas-

sungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Be-

werber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren 

ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 8 Abs. 5 und 6 durchgeführt. 2Ist die 

Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-

Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. 

 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester beziehungs-

weise am 15.05. für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze 

werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und 

endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen 

der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Wintersemester spätestens am 30.11., im Sommersemes-

ter spätestens am 31.05. abgeschlossen. 

 

 

§ 11 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 
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ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprüfung 

oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maßgeben-

den sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichart i-

gen Fällen letztlich das Los. 

 

 

IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 12 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 
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Artikel 8 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven 

Master-Studiengang „Englische Philologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.12.2011 

(Amtliche Mitteilungen I 19/2011 S. 1139) wird wie folgt neu gefasst. 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Englische Philologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Englische Philologie“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Englische 

Philologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststel-

lung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-
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nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Eng-

lische Philologie oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlos-

sen hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, 

die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der 

Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vor-

schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Aner-

kennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de 

niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in den Teilgebieten der englischen, anglophonen und nordamerikanischen Literatur- 

und Kulturwissenschaft, der englischen Sprachwissenschaft, der englischen Sprachgeschichte 

und Sprachpraxis im Umfang von insgesamt wenigstens 50 Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-
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tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 21 

Punkte erreicht: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnach-

weises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs för-

derlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie folgt gutge-

schrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen fachbezogenen Leistungen, 

wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können:  

- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  

- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im Umfang 

von insgesamt mindestens 4 Wochen, 
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- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 

c)  Aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, werden der Bewerberin oder dem Bewerber bis zu 15 Punkte gutge-

schrieben. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-1. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

„Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 

3) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewie-

sen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der Ein-

schreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis 

zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatrikulati-

onsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über ausrei-

chende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende Englischkenntnisse sind 

durch Mindestleistungen in einem international anerkennten Test nachzuweisen: 

a) Cambridge Certificate of Proficiency in English mindestens mit der Note „C“, 

b) IELTS Academic („International English Language Testing System"): mindestens Band 7; 

c) mindestens 587 Punkte im handschriftlichen Test des "Test of English as a Foreign Lan-

guage" (paper based TOEFL) 

d) mindestens 94 Punkte im TOEFL iBT - Test of English as a Foreign Language, 

e) UNIcert der Stufe “III“, 

f) C1-Nachweis nach CEF (Common European Framework). 
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3Das erfolgreiche Absolvieren des Tests darf in der Regel nicht länger als zwei Jahre vor dem Ein-

gang des Antrags auf Zulassung zum Master-Studiengang zurückliegen. 4Ausgenommen von der 

Verpflichtung zum Nachweis eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber mit einem mindestens 

zweijährigen Studien- oder Berufsaufenthalt in einem englischsprachigen Land innerhalb der letz-

ten drei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung. 5Ausgenommen ist ferner, wer einen eng-

lischsprachigen Studiengang oder Teilstudiengang erfolgreich abgeschlossen hat. 6Der Nachweis 

über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache ist bei der Einschreibung für ein Winterse-

mester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der 

Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine be-

dingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 15.11., bei 

Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Englische Philologie“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungs-

parameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der im Master-Studium abzude-

ckenden Fachgebiete (englische, anglophone und nordamerikanische Literatur- und Kul-

turwissenschaft, Sprachwissenschaft bzw. Sprachgeschichte des Englischen), 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 

einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt und aufgrund der 

Kriterien nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) nicht bereits wenigstens 21 Punkte erreicht haben.  
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(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten durch. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 
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wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 
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III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und 

bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein; 

wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden 

auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung 

nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spä-

testens bis zum 15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache, falls die Muttersprache 

der Bewerberin oder des Bewerbers nicht Englisch ist; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

f)  gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 
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g) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören vier stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 
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(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund des Ergebnisses der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 

Buchstaben a) und b), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien. 

 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 

Abs. 4 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerbe-

rinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) 

erreicht hat. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 
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gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b), 

sodann nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung im Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 
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§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem angemessenen Zeitraum 

vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberin-

nen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingela-

den. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten 

Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch 

zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt 

werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommis-

sion fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten.  

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der der im Master-Studium ab-

zudeckenden Fachgebiete (englische, anglophone und nordamerikanische Literatur- und 

Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft bzw. Sprachgeschichte des Englischen), 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 
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Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 
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einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 Abs. 4 und 5 gebildeten Ranglisten durch-

geführt. 2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Ba-

chelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester beziehungs-

weise am 15.05. für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze 

werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und 

endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen 

der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Wintersemester spätestens am 30.11., im Sommersemes-

ter spätestens am 31.05. abgeschlossen. 

 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-
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gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

 

IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 

 

 
  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 24.04.2012/Nr. 14 Teil 1 Seite 619 

 

 

Artikel 9 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven 

Master-Studiengang „Finnisch-Ugrische Philologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 

26.03.2009 (Amtliche Mitteilungen 7/2009 S. 409), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Satzung 

vom 02.07.2010 (Amtliche Mitteilungen 14/2010 S. 1091), wird wie folgt neu gefasst. 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Finnisch-Ugrische Philologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Finnisch-Ugrische Philologie“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Finnisch-

Ugrische Philologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur 

Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Fin-

nisch-Ugrische Philologie oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 

abgeschlossen hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 

2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden wor-

den sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter 

Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der 

URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

a) Leistungen in der Finnougristik oder Uralistik im Umfang von wenigstens 60 Anrechnungs-

punkten, darunter Leistungen in Form von grundlegenden aktiven Kenntnissen in einer 

zweiten finnougrischen Sprache im Umfang von wenigstens 8 Anrechnungspunkten, oder 

b) Leistungen in der Estonistik, Fennistik oder Hungarologie im Umfang von wenigstens 60 

Anrechnungspunkten, darunter Leistungen in der Finnougristik oder Uralistik im Umfang 
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von wenigstens 24 Anrechnungspunkten sowie Leistungen in Form von grundlegenden ak-

tiven Kenntnissen in einer zweiten finnougrischen Sprache im Umfang von wenigstens 8 

Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 21 

Punkte erreicht: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnach-

weises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 
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größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs för-

derlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie folgt gutge-

schrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen fachbezogenen Leistungen, 

wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können:  

- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  

- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im Umfang 

von insgesamt mindestens 4 Wochen, 

- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 

c)  Aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, werden der Bewerberin oder dem Bewerber bis zu 15 Punkte gutge-

schrieben. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

„Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4  

(TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nach-

gewiesen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der 

Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu 

erbringen; der Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet 

nicht statt.  
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(6) 1Bewerberinnen und Bewerber müssen Kenntnisse in der estnischen, finnischen oder ungari-

schen Sprache besitzen, die umfassende Kenntnisse des grammatischen Systems der betreffen-

den Sprache, das Verständnis von Texten mittleren Schwierigkeitsgrades, die Kommunikation 

auch in schwierigeren Gesprächssituationen sowie in ausgewählten thematischen Bereichen der 

Landeskunde beinhalten. 2Der Nachweis erfolgt durch Bescheinigungen über erfolgreich abge-

schlossene Sprachkurse von Hochschulen, gegebenenfalls auch durch das Zeugnis eines Abiturs 

an einer Schule, an der die betreffende Sprache Unterrichtssprache ist. 

 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 15.11. zu 

erbringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Finnisch-Ugrische Philologie“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende 

Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der historisch-vergleichenden 

Sprachwissenschaft, der deskriptiven Linguistik und der Soziolinguistik der finnougrischen 

Sprachen, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 

einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt und aufgrund der 

Kriterien nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) nicht bereits wenigstens 21 Punkte erreicht haben. 
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(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten durch. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 
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wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 
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III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der Zulassungsantrag ist über 

ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Be-

werbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein; wird 

ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden auch 

nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung nach 

§ 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester nachgewiesen 

wird; die weiteren Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der An-

trag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universi-

tät ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu über-

prüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der estnischen, finnischen oder ungarischen 

Sprache; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

f)  gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 
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g) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 
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(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund des Ergebnisses der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 

Buchstaben a) und b), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien. 

 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 

Abs. 4 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerbe-

rinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) 

erreicht hat. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 
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gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b), 

sodann nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11. zu erbrin-

gen. 
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§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem 

angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt 

gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum 

Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern 

sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefoni-

sches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewer-

bers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fäl-

len legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der  historisch-vergleichenden 

Sprachwissenschaft, der deskriptiven Linguistik und der Soziolinguistik der finnougrischen 

Sprachen, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 
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sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 
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aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 Abs. 4 und 5 gebildeten Ranglisten durch-

geführt. 2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Ba-

chelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester abgeschlos-

sen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangs-

berechtigte Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt 

zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Winterse-

mester spätestens am 30.11. abgeschlossen. 

 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
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IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 

 

 

Artikel 10 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Geschichte“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.03.2009 (Amtliche Mitte i-

lungen 7/2009 S. 420), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Satzung vom 13.12.2010 (Amtliche 

Mitteilungen 56/2010 S. 6190), wird wie folgt neu gefasst. 

 
Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Geschichte“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Geschichte“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Geschich-

te“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der 

Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-
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schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Ge-

schichte oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat 

und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in 

einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Fest-

stellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vor-

schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Aner-

kennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de 

niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
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(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in der Geschichte im Umfang von wenigstens 51 Anrechnungspunkten, darunter 

Leistungen in mindestens zwei von vier Epochen (Alte Geschichte, Mittelalter, Frühe Neuzeit, 

Neuzeit). 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die besondere Eignung 

auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 20 Punkte erreicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses werden 

Punkte wie folgt vergeben: 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 15 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7 12 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  9 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  6 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  3 Punkte, 

größer 3,0     0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-
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prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-

Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Stu-

dienkollegs nachgewiesen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen 

Sprache ist bei der Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein 

Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der 

Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Geschichte“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse in der Vormoderne und Moderne, 

b) studienrelevante Berufsausbildung, studienrelevante praktische Fertigkeiten oder studienre-

levante außerhochschulische Leistungen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Stu-

dierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer Note von 

3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 
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(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 
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wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der studienrelevanten Berufsausbildung, praktischen Fertigkeiten 

oder außerhochschulischen Leistungen werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte 

wie folgt gutgeschrieben: 

Art und Umfang der Fertigkeiten sind 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat.  
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III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und 

bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein; 

wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden 

auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung 

nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spä-

testens bis zum 15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

e) gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 
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f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören vier stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens zwei Mitglieder müssen der Profes-

sorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fa-

kultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds 

ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn min-

destens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit; 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen; 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3; 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7; 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 
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(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises, 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien. 

 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder 

eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,2  57 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3 54 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4 51 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5 48 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6 45 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7 42 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8 39 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9 36 Punkte, 
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größer 1,9 bis einschließlich 2,0 33 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1 30 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2 27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3 24 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4 21 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5 18 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 15 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7 12 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  9 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  6 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  3 Punkte, 

größer 3,0     0 Punkte; 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der studienrelevanten Berufsausbildung, praktischen Fer-

tigkeiten oder außerhochschulischen Leistungen werden der Bewerberin oder dem 

Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Art und Umfang der Fertigkeiten sind 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 
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kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen ent-

scheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn 

der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder 

Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im 

Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen 

sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern 

die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die 

Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten.  
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c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse in der Vormoderne und Moderne, 

b) studienrelevante Berufsausbildung, studienrelevante praktische Fertigkeiten oder studienre-

levante außerhochschulische Leistungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe. b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 
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das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Ranglisten nach § 6 Abs. 4. und 5. durchgeführt. 2Ist 

die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-

Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Auswahlverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Wintersemester 

beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach 

noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen 

vor Beginn der Vorlesungszeit des Semesters, für das die Zulassung erfolgen soll, und endet mit 

dem Abschluss des Auswahlverfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der 

fortgeschrittenen Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Wintersemester spätestens am 30.11., bei 

Zulassung für ein Sommersemester am 31.05. abgeschlossen.  
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§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

 

IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 24.04.2012/Nr. 14 Teil 1 Seite 647 

 

Artikel 11 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Griechische Philologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.03.2009 (Amt-

liche Mitteilungen 7/2009 S. 431) wird wie folgt neu gefasst. 

 
Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Griechische Philologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Griechische Philologie“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Griechi-

sche Philologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Fest-

stellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 
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oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Grie-

chische Philologie oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abge-

schlossen hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 

2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden wor-

den sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter 

Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der 

URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

a) Leistungen in der Griechischen Philologie im Umfang von wenigstens 50  Anrechnungs-

punkten, darunter Leistungen in der vertieften Grammatik der griechischen Sprache im 

Umfang von wenigstens 6 Anrechnungspunkten und Leistungen in der griechischen Litera-

tur im Umfang von wenigstens 9 Anrechnungspunkten, oder 

b) Leistungen in den Altertumswissenschaften im Umfang von wenigstens 54 Anrechnungs-

punkten, darunter Leistungen in Griechischer Philologie im Umfang von wenigstens 42 An-

rechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-
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dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 21 

Punkte erreicht: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnach-

weises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs för-

derlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie folgt gutge-

schrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen fachbezogenen Leistungen, 

wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können:  
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- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  

- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im Umfang 

von insgesamt mindestens 4 Wochen, 

- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 

c)  Aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, werden der Bewerberin oder dem Bewerber bis zu 15 Punkte gutge-

schrieben. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

„Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 

4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewie-

sen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der Ein-

schreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu er-

bringen; der Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht 

statt. 

 

(6) Bewerberinnen und Bewerber haben die für den Master-Studiengang erforderlichen Kenntnis-

se in den Alten Sprachen durch Graecum und Latinum nachzuweisen. 

 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-
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lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 15.11. zu 

erbringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Griechische Philologie“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eig-

nungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 

einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt und aufgrund der 

Kriterien nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) nicht bereits wenigstens 21 Punkte erreicht haben. 

 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten durch. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 
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dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 
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(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

 

III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der Zulassungsantrag ist über 

ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Be-

werbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein; wird 

ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden auch 

nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung nach 

§ 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester nachgewiesen 

wird; die weiteren Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der An-

trag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universi-

tät ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu über-

prüfen. 
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(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis des Graecums und des Latinums; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

f)  gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 

g) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang.  
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(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund des Ergebnisses der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 

Buchstaben a) und b), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien. 

 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 
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3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 

Abs. 4 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerbe-

rinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) 

erreicht hat. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-
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chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b), 

sodann nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11. zu erbrin-

gen. 

 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.06. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem 

angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt 

gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum 

Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern 

sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefoni-

sches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewer-

bers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fäl-

len legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten.  

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 
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müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 
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§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 Abs. 4 und 5 gebildeten Ranglisten durch-

geführt. 2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Ba-

chelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester abgeschlos-

sen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangs-

berechtigte Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt 

zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Winterse-

mester spätestens am 30.11. abgeschlossen. 

 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 
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a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

 

IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 
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Artikel 12 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Indologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.03.2009 (Amtliche Mitteilun-

gen 7/2009 S. 442), zuletzt geändert durch Artikel 8 der Satzung vom 13.12.2010 (Amtliche Mittei-

lungen 56/2010 S. 6190), wird wie folgt neu gefasst. 

 
Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Indologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Indologie“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Indologie“ 

für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zu-

gangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-
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nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Indo-

logie oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und 

für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem 

Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und 

Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt sind. 

3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurech-

nen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in der Indologie oder Südasienwissenschaft im Umfang von wenigstens 50 Anrech-

nungspunkten, darunter Leistungen im Sanskrit oder Hindi im Umfang von wenigstens 8 An-

rechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-
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tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die besondere Eignung 

auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 20 Punkte erreicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses werden 

Punkte wie folgt vergeben: 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 15 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7 12 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  9 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  6 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  3 Punkte, 

größer 3,0     0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-

Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Stu-

dienkollegs nachgewiesen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen 

Sprache ist bei der Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein 

Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der 

Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 
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(6) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Hindi ist, müssen ausreichende 

Kenntnisse des Sanskrit oder Hindi nachweisen. 2Der Nachweis erfolgt im Falle des Sanskrit 

durch erfolgreiche Absolvierung des Moduls B.Ind.41 oder äquivalente Nachweise, im Falle des 

Hindi durch erfolgreiche Absolvierung des Moduls B.Ind.51 oder äquivalente Nachweise. 3Der 

Nachweis nach Satz 2 ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschrei-

bung im Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; 

der Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang „In-

dologie“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich indischer Religionen, 

b) studienrelevante Berufsausbildung, studienrelevante praktische Fertigkeiten oder studienre-

levante außerhochschulische Leistungen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Stu-

dierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer Note von 

3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 
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a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der studienrelevanten Berufsausbildung, praktischen Fertigkeiten 

oder außerhochschulischen Leistungen werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte 

wie folgt gutgeschrieben: 

Art und Umfang der Fertigkeiten sind 
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sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 
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III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und 

bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein; 

wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden 

auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung 

nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spä-

testens bis zum 15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse des Sanskrit oder des Hindi, falls die Mutterspra-

che der Bewerberin oder des Bewerbers nicht Hindi ist; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

f) gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 
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g) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit; 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen; 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3; 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7; 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 
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(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises, 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in  

Absatz 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder 

eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,2  57 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3 54 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4 51 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5 48 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6 45 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7 42 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8 39 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9 36 Punkte, 
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größer 1,9 bis einschließlich 2,0 33 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1 30 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2 27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3 24 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4 21 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5 18 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 15 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7 12 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  9 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  6 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  3 Punkte, 

größer 3,0     0 Punkte; 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der studienrelevanten Berufsausbildung, praktischen Fer-

tigkeiten oder außerhochschulischen Leistungen werden der Bewerberin oder dem 

Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Art und Umfang der Fertigkeiten sind 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 
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kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen ent-

scheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn 

der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder 

Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im 

Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen 

sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern 

die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die 

Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 
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c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich indischer Religionen, 

b) studienrelevante Berufsausbildung, studienrelevante praktische Fertigkeiten oder studienre-

levante außerhochschulische Leistungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe. b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 
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das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Ranglisten nach § 6 Abs. 4. und 5. durchgeführt. 2Ist 

die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-

Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Auswahlverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Wintersemester 

beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach 

noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen 

vor Beginn der Vorlesungszeit des Semesters, für das die Zulassung erfolgen soll, und endet mit 

dem Abschluss des Auswahlverfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der 

fortgeschrittenen Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Wintersemester spätestens am 30.11., bei 

Zulassung für ein Sommersemester am 31.05. abgeschlossen.  
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§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

 

IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 
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Artikel 13 

 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven 

Master-Studiengang „Iranistik“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.12.2011 (Amtliche 

Mitteilungen I 19/2011 S. 1152) wird wie folgt neu gefasst. 

 
Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Iranistik“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Iranistik“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Iranistik“ 

für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zu-

gangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 
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oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Ira-

nistik oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und 

für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem 

Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und 

Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt sind. 

3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurech-

nen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in der Iranistik im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunkten, darunter grund-

legende Kenntnisse des Neupersischen und Grundkenntnisse der iranischen Kulturgeschichte. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt.  
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(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 21 

Punkte erreicht: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnach-

weises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs för-

derlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie folgt gutge-

schrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen fachbezogenen Leistungen, 

wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können:  

- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  

- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im Umfang 

von insgesamt mindestens 4 Wochen, 

- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 
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c)  Aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, werden der Bewerberin oder dem Bewerber bis zu 15 Punkte gutge-

schrieben. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

„Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 

4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewie-

sen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der Ein-

schreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis 

zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatrikulati-

onsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 15.11., bei 

Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 
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§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Iranistik“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich iranischer Kultur- oder Sprache, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 

einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt und aufgrund der 

Kriterien nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) nicht bereits wenigstens 21 Punkte erreicht haben. 

 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten durch. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 
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neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend   1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-
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fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

 

III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und 

bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein; 

wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden 

auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung 

nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spä-

testens bis zum 15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 
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a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

e)  gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 

f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen be-

absichtigt. 

 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 
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eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund des Ergebnisses der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 

Buchstaben a) und b), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien. 

 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 

Abs. 4 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerbe-

rinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 
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(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b) 

erreicht hat. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abge-

legt, wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündli-

chen Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. Die Durchführung eines Auswahl-

gesprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 
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(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 Buchstaben a) und b), 

sodann nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung im Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem angemessenen Zeitraum 

vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberin-

nen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingela-

den. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten 

Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch 

zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt 

werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommis-

sion fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 
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(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich iranischer Kultur- oder Sprache, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 
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§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 Abs. 4 und 5 gebildeten Ranglisten durch-

geführt. 2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Ba-

chelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester beziehungs-

weise am 15.05. für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze 

werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und 

endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen 

der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Wintersemester spätestens am 30.11., im Sommersemes-

ter spätestens am 31.05. abgeschlossen. 
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§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

 

IV. Übergangsbestimmung 

 

§ 10 Übergangsbestimmung 

 

Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und muss gemeinsam mit den nach 

§ 4 Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist bei der Universität 

eingegangen sei, wenn ein Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in 

einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 


